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Elektrische Handbohrmaschine

Zuständigkeit: Arbeitgeber

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch

unkontrolliert bewegte Teile
 Die erforderliche PSA zur Verfügung stellen

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

Zuständigkeit: Arbeitnehmer

Gefahr Risiko Vorbeuge- und Schutzmaßnahmen

Elektrische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen
durch elektrischen Schlag (z.B.

Mängel der Kabel)

 Vor dem Bohren das Vorhandensein von Ka-
beln, Rohren oder anderem überprüfen

 Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschal-
ter, nicht mit dem Stecker

Risikobewertung: W = 1 S = 16
Risiko

R = W x S
16 Hoch

Gefährdung durch spe-
zielle physikalische 
Einwirkungen

Gehörschäden, Herz-Kreislaufer-
krankungen, Stress durch Lärm
und verschiedene Verletzungen

an den oberen Gliedmaßen
durch Hand-Arm-Vibrationen

 Das zur Verfügung gestellten Gehörschutzmittel
ordnungsgemäß verwenden und bei Beschädi-
gung Austausch derselben anfordern

 Siehe spezifische Risikobewertung (RISK VIII)

Risikobewertung: W = 1 S = 4
Risiko

R = W x S
4 Gering

Mechanische Gefähr-
dung

Verschiedene Verletzungen an
den oberen Gliedmaßen durch

unkontrolliert bewegte Teile

 Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssi-
cheren Zustand überprüfen 

 Während der Verwendung die Bohrmaschine 
fest in beiden Händen halten

 Werkstück vor dem Bohren sicher fixieren

 Beim Bohren auf sicherem Stand achten

 Die zur Verfügung gestellten PSA verwenden

Risikobewertung: W = 2 S = 4
Risiko

R = W x S
8 Mittel

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Wenn in Bedienungsanleitung bzw. Sicherheitsdatenblatt oder "Handbuch PSA" nicht anders angegeben, ist fol-
gende PSA erforderlich:
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INFORMATION UND AUSBILDUNG
- Aufklärung des Personals über die besonderen Risiken und Ausbildung desselben zum Ge-

brauch der PSA und zu den korrekten Arbeitsvorgängen.

- Siehe Auflistung der Pflichtausbildungen für spezifische Risiken


